
Mietreglement  Saison 18/19 

 

Sorgfaltspflicht: 

Bei Beschädigung des Mietmaterials durch normalen Gebrauch haftet der Vermieter, ausgenommen 

sind grobfahrlässige Beschädigungen durch Freeriden oder abseits der Piste bei schlechten 

Schneeverhältnissen, Benützung von Parks und Pipes oder befahren von Parkplätzen und Strassen 

oder Transport Schäden müssen selbst übernommen werden. 

Diebstahl/Verlust/Verwechslung: 

Bei Diebstahl oder Verlust Haftet der Mieter. Bei Diebstahl ist unverzüglich der nächste Polizeiposten 

aufzusuchen und eine Diebstahlsanzeige zu machen. Wichtig: Kopie des Diebstahlrapports 

mitnehmen für die Versicherung. Bei Verwechslung bitte Tischhauser-Sport kontaktieren. 

Bezahlung:  

Die Bezahlung der erfolgt im Voraus. 

Dauer Saisonmiete: 

Ab September bis 30.4. der jeweiligen Saison. Späteste Rückgabe ist am 2.Mai.  

Service: 

Der Service der Mietartikel ist selber zu bezahlen.  

Austausch wären der Saison: 

Ein Austausch während der Saison ist möglich, wenn das Mietmaterial zu klein geworden ist. 

Rückgabe: 

Vollständige Rückgabe des Mietmaterials. Bei Verlust Skistock Kinder 20.-, Skistock Erwachsen 30.- 

Ski- Tourenski nach Absprache. 

BFU: 

Alle unseren Ski werden nach Nationale Bestimmungen gemäss BFU gemacht. 

Krankheit/Unfall: 

Bei Krankheit oder Unfall kontaktieren sie uns Bitte sofort um eine Lösung zu finden. 

Allgemeines: 

Mietgeräte dürfen nicht mit Filzstift angeschrieben werde. Es dürfen keine Tischhauser-Sport oder 

Mietkleber entfernt werden. 

 


